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Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten 
Überblick über die Ihnen angebotene Glasversicherung geben. Diese Infor-
mationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt 
ergibt sich ausschließlich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und 
den beigefügten Versicherungsbedingungen. Lesen Sie deshalb die gesamten
Vertragsbestimmungen sorgfältig.

1.  Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an?
 Wir bieten Ihnen eine Glasversicherung an. Grundlage sind die beige-

fügten Allgemeinen Bedingungen für die Glasversicherung (AGlB 2008) 
sowie alle weiteren im Antrag genannten Bedingungen und Vereinba-
rungen.

2.  Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert?
 Wir entschädigen alle versicherten Sachen, die durch Bruch (Zerbre-

chen) zerstört oder beschädigt werden. Hierbei kommt es auf die 
Ursache des Schadens nicht an; so kann der Bruchschaden z.B. durch 
umherfliegende Äste bei einem Unwetter, Materialfehler oder den 
Steinwurf spielender Kinder verursacht worden sein. Zu den versicher-
ten Sachen zählen insbesondere fertig eingesetzte oder montierte 
Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas. Soweit Sie dies beantragen, 
kann der Versicherungsschutz z.B. auf Platten und Scheiben aus Kunst-
stoff, Glasbausteine, Lichtkuppeln und Scheiben von Sonnenkollektoren 
zur Warmwasserbereitung erweitert werden. Nicht versichert sind ins-
besondere Photovoltaikanlagen, Bildschirme, optische Gläser, Geschirr, 
Beleuchtungskörper und Handspiegel. Näheres hierzu finden Sie in den 
Ziffern 1 bis 3 AGlB 2008.

 Im Schadensfall erbringen wir eine Sachleistung, d.h. wir Veranlassen 
die Entsorgung der beschädigten oder zerstörten Sachen und kümmern 
uns um Ersatz in gleicher Art und Güte. Die neuen Sachen werden 
somit durch uns beschafft, zu Ihnen geliefert und dort eingesetzt bzw. 
montiert. Ein Schadensersatz in Form einer Geldleistung ist nur in 
Ausnahmefällen vorgesehen, etwa, wenn die Ersatzbeschaffung nicht 
möglich ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Ziff. 7 AGlB 
2008.

3.  Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was pas-
siert, wenn Sie nicht oder verspätet zahlen?

 Die Höhe des Versicherungsbeitrages können Sie dem Antrag und dem 
Versicherungsschein entnehmen. Bitte bezahlen Sie den ersten oder 
einmaligen Beitrag unverzüglich nach Erhalt des Versicherungsscheins. 
Alle weiteren Beiträge sind jeweils zu dem oben angegebenen Termin 
zu zahlen. Falls Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen, sorgen Sie 
bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto.

 Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag schuldhaft nicht rechtzei-
tig zahlen, können wir solange vom Vertrag zurücktreten, wie Sie nicht 
gezahlt haben. Auch der Versicherungsschutz beginnt erst mit dem 
Eingang der verspäteten Zahlung bei uns. Wenn Sie einen Folgebeitrag 
nicht rechtzeitig zahlen, fordern wir Sie auf, den rückständigen Beitrag 
innerhalb einer Frist von mindestens zwei Wochen zu zahlen. Nach Ab-
lauf dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz. Auch können 
wir den Vertrag kündigen.

 Bitte beachten Sie, dass sich die Prämie während der Laufzeit ändern 
kann. 

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und Ziff. 12 AGlB 2008.
4.  Welche Leistungen sind ausgeschlossen?
 Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten 

wir einen erheblich höheren Beitrag verlangen. Deshalb haben wir 
einige Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen. Nicht 
versichert sind insbesondere
–  Schäden an Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind,
–  Kosten für besondere Aufwendungen (z.B. Krane und Gerüste) 

soweit diese Kosten den von Ihnen mit uns vereinbarten Betrag 
überschreiten.

 Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine voll-
ständige Aufzählung der Ausschlussgründe finden Sie bei der Beschrei-
bung der versicherten Gefahren Ziff. 1 und 2 AGlB 2008. Darüber hinaus 
finden Sie eine Darstellung der nicht versicherten Sachen in Ziff. 3 AGlB 
2008.

5.  Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsschluss und welche Folgen 
können Verletzungen dieser Pflicht haben?

 Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die 
im Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß 
und vollständig beantworten. Andernfalls können wir uns vorzeitig 
von dem Vertrag lösen und Sie verlieren Ihren Versicherungsschutz. 
Gegebenenfalls können wir auch die Versicherungsbeiträge anpassen. 
Näheres entnehmen Sie bitte Ziff. 11 AGlB 2008. Wenn die Verglasung 
bereits versichert war, nennen Sie uns bitte zudem den letzten Ver-
sicherer der Verglasung sowie alle Schäden, die an diesen gemeldet 
wurden.

6.  Welche Pflichten haben Sie während der Vertragslaufzeit und welche 
Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben?

 Durch eine Veränderung der Umstände, die Sie uns zu Vertragsbeginn 
angegeben haben, kann sich die Notwendigkeit ergeben, den Versi-
cherungsvertrag anzupassen (z.B. Umzug in eine neue Wohnung). Sie 
müssen uns daher eine Mitteilung machen, wenn sich diese Umstände 
verändern. Darüber hinaus müssen Sie Ihren Versicherer vorab über 
besondere Gefahrerhöhungen informieren (z.B. wenn das Gebäude 
vorübergehend leer steht oder Ihre Wohnung mehr als 60 Tage unbe-
wohnt ist).

 Welche Verpflichtungen konkret bestehen, entnehmen Sie bitte Ziff. 10 
AGlB 2008 und Ziff. 19 AGlB 2008.

 Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre Nicht-
beachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach 
Schwere der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz 
ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch 
vorzeitig vom Vertrag lösen. Näheres entnehmen Sie bitte Ziff. 18 und 
19 AGlB 2008.

7.  Welche Pflichten haben Sie im Schadensfall und welche Folgen kön-
nen Verletzungen dieser Pflichten haben?

 Versuchen Sie den Schaden gering zu halten, ohne Ihre eigene Sicher-
heit zu gefährden. Wenn ein Schadensfall eingetreten ist, setzen Sie 
sich bitte unverzüglich mit uns in Verbindung. Bitte erleichtern Sie uns 
die Untersuchungen, die nötig sind, um Ursache und Höhe des Scha-
dens festzustellen.  Weitere Informationen hierzu finden Sie in Ziff. 18.2 
AGlB 2008.

 Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre Nicht-
beachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach 
Schwere der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz 
ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch 
vorzeitig vom Vertrag lösen. Näheres entnehmen Sie bitte Ziff. 18.3 
AGlB 2008.

8.  Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?
 Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angege-

benen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags gemäß Ziff. 3 dieses 
Blattes rechtzeitig erfolgt. Den bei Erteilung dieses Blattes zugrunde 
gelegten Zeitpunkt für den Beginn Ihres Versicherungsschutzes ent-
nehmen Sie bitte ebenfalls Ziff. 3 dieses Blattes. Dort finden Sie auch 
Hinweise auf Vertragslaufzeit und -ende. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit 
von mindestens einem Jahr verlängert er sich automatisch um jeweils 
ein weiteres Jahr, wenn Sie den Vertrag nicht spätestens drei Monate 
vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen. Hat Ihr Vertrag eine 
Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen bereits zum Ende 
des dritten Jahres kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre 
Kündigung hierbei drei Monate vor Ablauf der ersten drei Jahre Ihrer 
Vertragslaufzeit oder jedes darauffolgenden Jahres zugehen muss.
Weitere Einzelheiten können Sie Ziff. 13 AGlB 2008 entnehmen.

9.  Wie können Sie Ihren Vertrag beenden?
 Neben der unter Ziff. 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmög-

lichkeiten zum Ablauf des Vertrages stehen Ihnen weitere Kündigungs-
rechte zu. Hierzu gehört das Recht, dass Sie oder wir den Vertrag auch 
vorzeitig kündigen können, wenn wir eine Leistung erbracht haben. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziff. 25 der AGlB 2008.
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